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Nr. 65. Gesetz
über die Landes-Brandversicherungsanstalt;

vom 1. Juli 1910.

Wan, Friedrich August, von GOTTES Gnaden König
von Sachsen usw. usw. usw.

verordnen mit Zustimmung Unserer getreuen Stände, was folgt:

I. Abschnitt.

Allgemeiner Teil.
1. Einrichtung und Verwaltung der Anstalt.

§ 1. (1) Die
„Landes-Brandversicherungsanstalt für das Königreich Sachsen“

besteht aus
a) der Abteilung für Gebäudeversicherung,
b) der Abteilung für Mobiliarversicherung.

(2) Jede Abteilung der Anstalt bildet ein selbständiges, auf Gegenseitigkeit gegrün-
detes Versicherungsunternehmen und eine selbständige juristische Person des öffent-
lichen Rechtes mit dem Sitze in Dresden.

(s) Die Anstalt genießt Stempelfreiheit, soweit dem nicht reichsgesetzliche Vor-
schriften entgegenstehen.

Ausgegeben zu Dresden, den 19. Juli 1910. 26


